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Gemeinde Haßmersheim 
Neckar-Odenwald-Kreis 
 

2. Änderungssatzung 
 

zur Satzung über die Benutzung für die Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde 
Haßmersheim (Benutzungssatzung für Kinderbetreuungseinrichtungen) 

vom 28.04.2025 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Haßmersheim in seiner Sitzung am 28.04.2025 folgende Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Benutzung für die Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde 
Haßmersheim (Benutzungssatzung für Kinderbetreuungseinrichtungen) beschlossen: 
 

§ 1 
Änderung der Satzung 

 
I. Die Anlage 1 der Benutzungssatzung für Kinderbetreuungseinrichtungen erhält folgende 

Fassung: 
 
Anlage 1 
Gebühren 

Kinder über 3 Jahren 
ab 

01.01.2025 
ab 

01.09.2025 
Familien mit 1 Kind 6 Std tägl., verlängerte Öffnungszeiten WALD-Kita 184 € 197 € 

Familien mit 2 Kindern 6 Std tägl., verlängerte Öffnungszeiten WALD-Kita 140 € 150 € 
Familien mit 3 Kindern 6 Std tägl., verlängerte Öffnungszeiten WALD-Kita 92 € 99 € 
Familien mit 4 Kindern 6 Std tägl., verlängerte Öffnungszeiten WALD-Kita 30 € 32 € 

    
Familien mit 1 Kind 7 Stunden täglich, verlängerte Öffnungszeiten 215 € 231 € 

Familien mit 2 Kindern 7 Stunden täglich, verlängerte Öffnungszeiten 163 € 175 € 
Familien mit 3 Kindern 7 Stunden täglich, verlängerte Öffnungszeiten 110 € 118 € 
Familien mit 4 Kindern 7 Stunden täglich, verlängerte Öffnungszeiten 37 € 40 € 

    
Familien mit 1 Kind 8 Stunden täglich, Ganztagesbetreuung 246 € 264 € 

Familien mit 2 Kindern 8 Stunden täglich, Ganztagesbetreuung 186 € 200 € 
Familien mit 3 Kindern 8 Stunden täglich, Ganztagesbetreuung 125 € 134 € 
Familien mit 4 Kindern 8 Stunden täglich, Ganztagesbetreuung 47 € 50 € 

    
Familien mit 1 Kind 9 Stunden täglich, Ganztagesbetreuung 276 € 296 € 

Familien mit 2 Kindern 9 Stunden täglich, Ganztagesbetreuung 210 € 225 € 
Familien mit 3 Kindern 9 Stunden täglich, Ganztagesbetreuung 141 € 151 € 
Familien mit 4 Kindern 9 Stunden täglich, Ganztagesbetreuung 54 € 58 € 
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Kinder unter 3 Jahren ab 
01.01.2025 

ab 
01.09.2025 

Familien mit 1 Kind 7 Stunden täglich, verlängerte Öffnungszeiten 425 € 456 € 
Familien mit 2 Kindern 7 Stunden täglich, verlängerte Öffnungszeiten 321 € 344 € 
Familien mit 3 Kindern 7 Stunden täglich, verlängerte Öffnungszeiten 212 € 227 € 
Familien mit 4 Kindern 7 Stunden täglich, verlängerte Öffnungszeiten 100 € 107 € 

Familien mit 1 Kind 8 Stunden täglich, Ganztagesbetreuung 448 € 481 € 
Familien mit 2 Kindern 8 Stunden täglich, Ganztagesbetreuung 341 € 366 € 
Familien mit 3 Kindern 8 Stunden täglich, Ganztagesbetreuung 224 € 240 € 
Familien mit 4 Kindern 8 Stunden täglich, Ganztagesbetreuung 113 € 121 € 

Familien mit 1 Kind 9 Stunden täglich, Ganztagesbetreuung 461 € 495 € 
Familien mit 2 Kindern 9 Stunden täglich, Ganztagesbetreuung 348 € 373 € 
Familien mit 3 Kindern 9 Stunden täglich, Ganztagesbetreuung 230 € 247 € 
Familien mit 4 Kindern 9 Stunden täglich, Ganztagesbetreuung 115 € 123 € 

Die Verpflegungsgebühren (Essenspauschale) wird für 11 Monate erhoben. Sie betragen je 
Besuchsmonat 

ab 
01.01.2025 

ab 
01.09.2025 

Essenspauschale in den Kitas 72,60 € 75,00 € 

§ 2
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 1. September 2025 in Kraft. 

Haßmersheim, 28. April 2025 

Christian Ernst 
Bürgermeister 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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